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Niederalfingen 
Sonntag, 06.08.2023 

Wir bieten: 
 

Frühschoppen:  Zeltbetrieb ab 10 Uhr 
 

Mittagstisch:  Schnitzel, Schweinebraten und  

 Bratwürste mit Beilagen 

 Kaffee und Kuchen 

 Hitzkuchen vom Backhäusle 

Vesper:  Frisch gebackener Leberkäs  

 ab 17 Uhr 
 

Laufend Führungen durchs Museum 
 

Auf Ihren Besuch freut sich die  

Interessengemeinschaft Heimatmuseum 

beim 
Vogteigebäude 
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Herausgeber 
Gemeinde Hüttlingen
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungs-
berichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen der  
Gemeindeverwaltung Hüttlingen ist Bürgermeister Günter Ensle oder des-
sen Vertreter im Amt, für den übrigen Inhalt der jeweilige Auftraggeber.

Druck und Verlag:
Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 Blaufelden
Telefon: 0 79 53/98 01-0, Telefax: 0 79 53/98 01-90

Gemeindeverwaltung Hüttlingen
Telefon: 0 73 61/97 78-0, Telefax: 0 73 61/7 12 20
E-Mail: gemeinde@huettlingen.de
Öffnungszeiten:
Montag  9.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  9.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr

FÜR DAS MITTEILUNGSBLATT GESUCHT
Für den Zustellbezirk Seitsberg suchen wir ab September 2023 
einen

Austräger m/w/d
Diese Tätigkeit eignet sich für alle, die sich gern an der frischen 
Luft bewegen und zuverlässig sind. 
Es sind ca. 55 Mitteilungsblätter auszutragen.

Interessenten möchten sich bitte mit dem Krieger-Verlag GmbH, 
Postfach 11 03, Telefon 0 79 53/98 01-23, 74568 Blaufelden, in Ver-
bindung setzen, wo auch nähere Einzelheiten zu erfahren sind.

  Stadtradeln Stadtradeln 
Abschlussabend 

Wir werden feiern!
Am Dienstag, 12. September 2023 werden wir 
um 18.00 Uhr im Forum unseren Stadtradeln-
Erfolg feiern. 
Wir laden alle Stadtradler/innen herzlich dazu 
ein. 

Bitte vormerken:

DER EKO-ENERGIEBERATER 
KOMMT ZU IHNEN INS RATHAUS! 

Sie erhalten am 28.08.2018 von 15:00 - 18:00 Uhr im Rat-

haus der Gemeinde Hüttlingen eine kostenlose und unabhän-

gige energetische Erstberatung zu den Themen Energieein-

sparung, Gebäudeneubau und -sanierung, Modernisierung 

von Heizung und Lüftung, Förder- und Zuschussmöglichkeiten 

sowie zum Einsatz von erneuerbaren Energien. Hierfür steht 

Ihnen der Energieberater des EKO als kompetenter An-

sprechpartner, auch zu den gesetzlichen Vorschriften, zur Ver-

fügung. 

Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten unter: 

Telefon 07173 / 185516 oder 07361/9778-18 

 

Diese Beratung findet in Kooperation mit der  

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg statt. 

www.energiekompetenzostalb.de 

 

Sie erhalten am 
Dienstag, 22. August 2023 von 15.00 - 17.15 Uhr
im Rathaus der Gemeinde Hüttlingen eine kostenlose und un-
abhängige energetische Erstberatung zu den Themen Ener-
gieeinsparung, Gebäudeneubau und -sanierung, Modernisie-
rung von Heizung und Lüftung, Förder- und Zuschussmöglich-
keiten sowie zum Einsatz von erneuerbaren Energien. Hierfür 
steht Ihnen der Energieberater des EKO als kompetenter An-
sprechpartner, auch zu den gesetzlichen Vorschriften, zur Ver-
fügung.

Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten  
unter: Telefon 07173/185516.
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50 Jahre Ostalbkreis 
– Wir feiern mit – 
Hüttlingen aktiv

Im Rahmen des Ostalb-Sommers dürfen wir Sie gemeinsam 
mit dem TSV Hüttlingen zu unserem Aktionstag am Sams-
tag, 30. September 2023 einladen. Unter dem Motto „Ge-
sundheit und Bewegung“ wird im und am TSV-Aktivum von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr viel geboten sein. Auch Landrat 
Dr. Bläse wird uns besuchen und uns mit einem Jubiläums-
baum beschenken. 
Unter anderem können in die Angebote des Aktivums rein-
geschnuppert werden, kostenlose Körpertests gemacht 
werden und es wird einen interessanten Vortrag zum Thema 
„Leicht und fit ins hohe Alter“ geben. 

Bitte vormerken: 
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BETRIEBSURLAUB DES VERLAGS
in Kalenderwoche 32 und 33/2023

vom 7. bis 18. August 2023.

Die nächste Ausgabe erfolgt in KW 34/2023.

Wir wünschen Ihnen einen  
schönen Urlaub.

Ihr Krieger-Verlag, Blaufelden
Bild: © Raphael Reischuk, pixelio.de

Naturerlebnisbad Niederalfingen  Naturerlebnisbad Niederalfingen  
- wer wird es?- wer wird es?

Wir hoffen, dass wir bald wieder sommerliche Wär-
me genießen können und die oder den 15.000. 
Besucher:in mit einer kostenlosen Zwölfer-Karte 
überraschen können. 
Wir stehen kurz davor die „magische“ Besucher-
zahl zu knacken. 
Bei schönem Wetter hat unser Naturerlebnisbad 
in Niederalfingen täglich von 9.00 Uhr bis 19.00 
Uhr geöffnet. Bei unsicherer Wetterlage erfahren 
Sie unter Telefon 07361/71422, ob das Bad ge-
öffnet hat. 
Zum Verschenken: Hinweisen möchten wir auf Ein-
trittsgutscheine zum Verschenken, die im Einwoh-
nermeldeamt zu haben sind. 
Unser Bistro im Naturerlebnisbad hat ab 11.00 
Uhr geöffnet, Tel. 0171/6217876. Bei schlechter 
Witterung bleibt das Bistro geschlossen.
Wir wünschen allen unseren Bürgerinnen und Bür-
gern einen schönen Sommer und unseren Schüle-
rinnen und Schülern herrliche Sommerferien. 

Hüttlinger Ferienprogramm

auch wenn der Anmeldeschluss für das diesjährige 
Ferienprogramm bereits vorbei ist, können Kurzent-
schlossene jederzeit bei den verschiedenen Anbie-
tern nach freien Plätzen anfragen. 

Die beiden Programmpunkte „Kreative Holzgestal-
tung“ sind bereits ausgebucht. 

Das Ferienprogramm ist auf unserer Homepage 
unter 
https://www.huettlingen.de/kultur-freizeit/freizeit-
angebote/kinderferienprogramm zu finden. 

Liebe Kinder, Jugendliche  und Eltern, 

Ferienprogramm 2023

Sonntag, 13. August 2023 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Schnuppertauchen 
Wo?  Naturerlebnisbad Niederalfingen
Anmeldung bei:  Tauchclub Aalen e. V.,
 Franz Steinbacher, Fünfkirchener Str. 13, 

73463 Westhausen,
 Tel. 0171/2067358, 
 E-Mail: ausbildung@tauch-club-aalen.de
Mitzubringen:  Tauchmaske, Badesachen, T-Shirt und Flossen 

falls vorhanden
Teilnehmer:  unbegrenzt/ab 11 Jahren
Unkostenbeitrag:  Eintritt ins Freibad
Hinweis:  Teilnehmer müssen schwimmen können.
 Bei Regen und Kälte entfällt das Programm.

Weiterer Programmpunkt:

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann dies entscheidend für schnelle Hilfe sein!
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Unser Bauhof-Mitarbeiter Markus 
Schwendtner wird ab dem 21. August 
unseren Hausmeister Peter Krauß in der 
Limeshalle und Bürgersaal unterstützen. 

Zum 1. August hat Max Kieninger, Gärtner, seine 
Arbeit in unserem Bauhof aufgenommen.  

Ab 1. September wird Volker Krieger  
ebenfalls das Bauhof-Team verstärken. 

Max Kieninger Volker Krieger Markus Schwendtner

Wir wünschen allen viel Freude und Erfolg.

Neue Bauhof-Mitarbeiter

Wir stellen vor: Unsere Auszubildende Lara Hirschle
Hallo, ich bin Lara und komme demnächst ins dritte Ausbildungsjahr zur Ver-
waltungsfachangestellten bei der Gemeinde Hüttlingen.
Meine Ausbildungszeit ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Ich darf alle Bereiche 
und Ämter durchlaufen und bekomme so in alles Einblicke, was an Tätigkeiten 
bei einer Kommunalverwaltung anfällt. Für mich war es sehr spannend, wie es 
mir im Hüttlinger Rathaus gefallen wird. Da ich aus der Ellwanger Gegend kom-
me, kannte ich noch niemand aus dem Rathaus-Team und auch die Gemeinde 
nur vom Durchfahren. Die sehr netten und hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen 
haben mir von Anfang an geholfen, mich hier richtig wohl zu fühlen und mich 
zu integrieren. Es ist ein wahnsinnig gutes Miteinander und schönes Arbeitsklima. 
Der begleitende theoretische Unterricht findet als Blockunterricht in Ellwangen 
und Heidenheim statt. Dadurch gibt es Zeiten, in denen ich „nur“ Schülerin bin 
und Zeiten, in denen ich ganz für meine Ausbildungsstätte da sein kann. Das 
finde ich richtig gut. Außerdem finde ich es klasse, dass es Gleitzeit gibt. So 
kommen auch meine Hobbys nicht zu kurz ☺. 
Vielleicht wäre das ja auch was für dich? Bis zum 10.09.2023 kannst du dich um 
einen Ausbildungsplatz zur/zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde 
Hüttlingen bewerben – Ausbildungsbeginn ist dann der 01.09.2024.

Strom wird abgestellt
Die Netze ODR GmbH Ellwangen hat gemeldet, dass am 

Montag, 07.08.2023 von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr 

und am 
Freitag, 18.08.2023 von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

in allen Haushalten in Sulzdorf, Ober-, Mittel- und Unterlen-

genfeld sowie in den Aussiedlerhöfen Halmeshof, Halden-

schafhaus, Lachenschafhaus und Pfahläcker der Strom ab-

gestellt werden muss. Es finden diverse Arbeiten an der 

Hochspannungsleitung statt. 

Die Haushalte wurden per Handzettel informiert. 

Neue Gesichter im Bauhof und in der Limeshalle/im Bürgersaal
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Sie bringen Lust auf eine abwechslungsreiche, vielseitige und 
interessante Ausbildung mit? Die Arbeit mit Gesetzen, über-
wiegend an einem PC-Arbeitsplatz im Rathaus, und der Um-
gang mit Bürgerinnen und Bürgern machen Ihnen Freude? Sie 
haben mindestens die Mittlere Reife bzw. einen gleichwertigen 
Bildungsabschluss und gute Noten insbesondere in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und Gemeinschaftskunde? Dann 
bieten wir Ihnen gern die Möglichkeit, sich kreativ und tat-
kräftig in das Geschehen in einer innovativen Gemeinde ein-
zubringen! 

Wir suchen zum Ausbildungsbeginn 1. September 2024 
einen Auszubildenden für den Beruf des

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
Die Ausbildung gliedert sich in die praktische Ausbildung im 
Rathaus, den Besuch des Kreisberufsschulzentrums in Ellwan-
gen/Jagst während der ersten beiden Ausbildungsjahre 
(Blockunterricht) sowie den Besuch des Vorbereitungslehr-
gangs für die Ausbildungsabschlussprüfung an der Verwal-
tungsschule in Heidenheim. 

Die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten bietet 
Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Bereich der öffentli-
chen Verwaltung. Während der Ausbildung werden u.a. Kennt-
nisse über
• Organisation der öffentlichen Verwaltung
• Verwaltungstechnik und Büroarbeiten
• Beschaffung und Materialverwaltung
• Datenverarbeitung
• Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
• Personalwesen etc.

vermittelt.

Na, neugierig? Dann melden Sie sich bei uns und schicken uns 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 
10. September 2023 an das Bürgermeisteramt Hüttlingen, Per-
sonalamt, Schulstraße 10, 73460 Hüttlingen. 

Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung auch per Mail an  
andrea.weker@huettlingen.de übermitteln. Für Fragen steht 
Ihnen Frau Weker auch persönlich unter 07362/9778-15 zur Ver-
fügung. 

Feuerwerk und Böllerschüsse 
Auch wenn es noch so schön sein mag: 
Bitte unterlassen Sie während der 
Nachtruhe Böllerschüsse und das Ab-
feuern von Raketen für private An-
lässe und ohne Genehmigung. 
Sie üben damit Rücksicht gegenüber 
Familien mit schlafenden Kindern und 
allen anderen, die auf eine erholsame 
Nacht angewiesen sind und nicht ge-
stört werden dürfen. 
Durch die Polizeiverordnung der Gemeinde Hüttlingen 
ist das Verbot klar geregelt. Als Nachtruhe gilt die Zeit 
zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr. Die Nachtruhe an-
derer darf nicht „mehr als nach den Umständen ver-
meidbar“ gestört werden. Das Abbrennen eines Feuer-
werks, Böllerschüsse oder auch das Abspielen lauter 
Instrumente/Musik sind eindeutig vermeidbare Lärm-
quellen. Dieses muss von niemandem während der 
Nachtruhe hingenommen werden.
Verstöße gegen die Polizeiverordnung stellen eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet 
werden kann. 

Ihre Gemeindeverwaltung

  Wir gratulieren  Wir gratulieren  
Colin RachowColin Rachow

Der Hüttlinger Colin Rachow 
war am 17. und 18. Juni 2023 
bei den Deutschen- und Ba-
den-Wür ttemberg ischen 
Meisterschaften im Biathle 
und Triathle sehr erfolgreich.
Bei den im Kösinger Freibad 
ausgetragenen Meisterschaf-
ten belegte er in der Alters-
klasse U11 im Biathle und im 
Triathle jeweils den zweiten 
Platz bei den Deutschen 
Meisterschaften und wurde 
Baden-Württembergischer 
Meister. 

Colin Rachow startete für den SC Delphin Aalen bei 
dieser seltenen Sportart. 

Beim Biathle werden Laufen, Schwimmen, Laufen und 
beim Triathle Schießen, Schwimmen und Laufen kom-
biniert. 

Herzlichen Glückwunsch 

Die „Hilfe für Burkina Faso“, die direkt ankommt. 
Ein Projekt von Christel Trach-Riedesser und ihrem Team.
KSK Ostalb: IBAN  DE41 6145 0050 0110 2154 00    BIC: OASPDE6A  
Kath. Kirchengemeinde Burkina Faso 
Spende Schulbildung – Nahrung – Bauten – Gesundheit
Nur bei Angabe der genauen Postanschrift werden Spendenbescheinigungen ab 201 Euro zum 
Ende eines Jahres zugesandt. Ansonsten gilt Ihr Überweisungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt. 

Es ist das Herz, das schenkt, 
 die Hände geben nur her.
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Gewerbegebiet Bohnensträßle – Bebauungs-
plan/FNP-Änderung/Aufstellung/Satzung 
über örtliche Bauvorschriften

Aufstellung nach § 2 BauGB des Bebauungsplanentwurfs „Ge-
werbegebiet Bohnensträßle“ in den Planbereichen 09-02 und 
09-03 in Aalen-Weststadt, Plan Nr. 09-03/1 vom 18. August 
2022 (Stadtplanungsamt Aalen/Amt für Vermessung, Liegen-
schaften und Bauverwaltung Aalen), Begründung vom 8. Mai 
2023 (Stadtlandingenieure, Ellwangen) und der Satzung über 
örtliche Bauvorschriften für das Bebauungsplangebiet, Plan 
Nr. 09-03/1 sowie 114. FNP-Änderung im Bereich „Gewerbe-
gebiet Bohnensträßle“ in Aalen-Weststadt
Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat in seiner Sitzung am 
20.07.2023 beschlossen, einen Bebauungsplan sowie eine Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauord-
nung (LBO) für das Bebauungsplangebiet aufzustellen.
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft der 
Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen und Hüttlingen hat in 
seiner Sitzung am 24.07.2023 beschlossen, eine Flächennut-
zungsplanänderung im Bereich „Gewerbegebiet Bohnensträßle“ 
in Aalen-Weststadt (114. FNP-Änderung) aufzustellen. Die Än-
derung des Flächennutzungsplans für die Verwaltungsgemein-
schaft Aalen (114. FNP-Änderung) erfolgt im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB.
Dem Abgrenzungsplan (Stand 18.08.2022) zum Bebauungsplan 
wurde zugestimmt.
Für die Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB durchgeführt, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden.
Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Kernstadt Aalen, 
nördlich der Stuttgarter Straße und umfasst eine Fläche von ca. 
1,36 ha. Im Norden ist das Plangebiet von Wohnbebauung, im 
Nordosten von Sportflächen und im Osten von landwirtschaftli-
chen Flächen umgeben. Im Westen grenzt die bestehende ge-
werbliche Baufläche an den Änderungsbereich und im Süden die 
Bahn und die B 29 (Stuttgarter Straße).
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 
2261/3 und 2269/6 (Wassergraben) sowie Teilflächen der Flur-
stücke 2213 (Schulze-Delitzsch-Straße), 2213/1, 2261/1, 2261/2, 
2269/3 (Bohnensträßle), 2326/2 (Weg) und 2269/11.
Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplans ist es, eine 
standortangemessene städtebauliche Entwicklung zu ermögli-
chen. Dabei sollen die städtebaulichen, gestalterischen und öko-

logischen Anforderungen sowie die der Arbeitsplatzversorgung 
und der Wirtschaftsstruktur entsprechend berücksichtigt werden. 
Im weiteren Verfahren sollen die jeweils geeigneten Festsetzun-
gen definiert werden, um eine standortangemessene Bau- und 
Nutzungsstruktur zu fördern. Dabei sind die Ziele des integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes „Attraktives Aalen 2030“ zu berück-
sichtigen.

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Präsen-
tation der allgemeinen Ziele und Zwecke sowie der voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB 
findet in Form einer öffentlichen Auslegung statt. Die Planungs-
unterlagen sind in der Zeit vom 17. August 2023 bis 15. Septem-
ber 2023, je einschließlich, im Rathaus in 73430 Aalen, Markt-
platz 30, während der üblichen Dienststunden öffentlich zu 
jedermanns Einsichtnahme ausgelegt. Die Öffnungszeiten des 
Rathauses sind von Montag bis Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Mon-
tag und Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag 14.00 bis 
18.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten können andere Termine ver-
einbart werden, Tel. 07361/52-1511 oder per E-Mail stadtpla-
nungsamt@aalen.de. Auskünfte werden ebenfalls im Stadtpla-
nungsamt gegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Verfahrensschritt ergän-
zend entsprechend § 3 BauGB nur im Rathaus Aalen und im 
Internet vorgenommen wird. Als Informationsgrundlage sind die 
Unterlagen parallel auch im Internet unter „www.aalen.de > Ent-
wickeln > Bauen > Bauleitplanung“ oder über die Adresse www.
aalen.de/planungs-beteiligung abrufbar. Diese Informations-
möglichkeit ist ausschließlich für die Beteiligung der Öffentlich-
keit im Bebauungsplanverfahren bestimmt. Bei einer unzulässi-
gen Weiterverarbeitung eines Bebauungsplanentwurfes 
übernimmt die Stadt Aalen keine Gewährleistung (Verbindlichkeit 
haben nur die Originale).

Gleichzeitig werden die Unterlagen in den Gemeinden Essingen 
und Hüttlingen ergänzend in der v. g. Zeit ausgelegt.
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schrift-
lich, elektronisch (planverfahren@aalen.de), zur Niederschrift 
beim Stadtplanungsamt Aalen (Marktplatz 30, 73430 Aalen) oder 
über das im Internet unter www.aalen.de/planungsbeteiligung 
eingerichtete Kontaktformular abgegeben werden. Es wird ge-
beten, die volle Anschrift anzugeben.

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen (§ 4 a Abs. 6 BauGB).

So., 06.08.2023 Museumfest, Interessengemeinschaft Hei-
matmuseum, Vogtgebäude

So., 13.08.2023 Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, Züchter-
heim

Mo.-Mi. 04.09.- Jugendfußballcamp St. Pauli, 
06.09.2023  TSV Abt. Fußball, Sportgelände Bolzensteig

So., 10.09.2023  Kirchenpatrozinium, Kath. Kirchengemeinde, 
Heilig-Kreuz-Kirche

So., 10.09.2023  Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, Züchter-
heim

Di., 12.09.2023  Stadtradeln-Abschlussabend, Forum, 
 18.00 Uhr

Fr., 15.09.2023  Langer Einkaufsabend bis 21.00 Uhr, Ge-
werbe- und Handelsverein, Hüttlinger Fach-
geschäfte

• Veranstaltungen August/September 2023 •

Amtliche Bekanntmachungen
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Außerdem darf der Inhalt der betroffenen Stellungnahmen nicht 
für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes von Bedeutung 
sein. Über die Stellungnahmen entscheidet der Gemeinderat in 
öffentlicher Sitzung.

Aalen, 25. Juli 2023
Bürgermeisteramt Aalen
Steidle
Erster Bürgermeister

Bereich „Bolzensteig IV“ in der Gemeinde 
Hüttlingen (106. FNP-Änderung)
Änderung des Flächennutzungsplans für die Verwaltungsge-
meinschaft Aalen
Bekanntmachung der Genehmigung/Wirksamwerden
Folgende Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) für die Ver-
waltungsgemeinschaft Aalen (Aalen-Essingen-Hüttlingen) ist vom 
Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 19. Juli 2023 (Az. 
61-621-316) genehmigt worden; die Erteilung der Genehmigung 
wird hiermit bekannt gemacht:

Bereich „Bolzensteig IV“ in der Gemeinde Hüttlingen
(106. FNP-Änderung)
Feststellungsbeschluss vom 29.11.2022 (Gemeinsamer Aus-
schuss)
Die 106. FNP-Änderung führt zu folgenden neuen Darstellungen:
• Geplante Gewerbefläche ca. 5,5 ha
• Geplante Grünfläche ca. 2,5 ha
• Geplante Maßnahmenfläche ca. 0,5 ha 

(innerhalb Grünfläche)
• Geplante Verkehrsfläche ca. 0,4 ha
• Maßgebend ist der Lageplan des Stadtplanungsamtes Aalen 

vom 14. Dezember 2021.

Gesetzliche Wirksamkeitsvoraussetzungen
Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass 
- eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieses Feststellungsbeschlusses nach § 4 Absatz 
4 und 5 GemO in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich 
ist, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines 
Jahres geltend gemacht worden sind;
• eine etwaige beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Form-

vorschriften gemäß § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1-3 des 
Baugesetzbuches (BauGB),

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 etwaige be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes

• etwaige beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gemäß 
§ 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) beim 
Zustandekommen des Flächennutzungsplans nach § 215 Abs. 
1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
schriftlich gegenüber der Stadt Aalen (Bürgermeisteramt) gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Die Unbeachtlichkeit der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften ist nicht gegeben, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzungen sowie über das Genehmigungsver-
fahren und die Bekanntmachung verletzt worden sind.

Mit der Bekanntmachung der FNP-Genehmigung im Stadtinfo 
(Amtliche Bekanntmachungen) der Stadt Aalen und in den Amts-
blättern der Gemeinden Essingen und Hüttlingen wird gem. § 6 
Abs. 5 BauGB diese FNP-Änderung mit Datum vom 9. August 
2023 wirksam.

Die FNP-Änderung (Lageplan und Begründung) kann während 
der Dienststunden (Montag bis Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Mon-
tag und Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 bis 18.00 
Uhr, Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr) beim Stadtplanungsamt Aalen 
(Rathaus Aalen, Marktplatz 30, 5. Stock, 73430 Aalen) eingese-
hen werden. Es wird empfohlen, einen Termin zur Einsichtnahme 
zu vereinbaren; es können auch außerhalb dieses Zeitraumes 
Termine vereinbart werden (Tel. 07361/52-1511). Dort wird auch 
eine zusammenfassende Erklärung gem. § 6 Abs. 5 BauGB bereit-
gehalten.

Die vorstehend genannten Unterlagen können auch bei den 
Bürgermeisterämtern (Rathaus) in Essingen und Hüttlingen ein-
gesehen werden.

Jedermann kann über diesen Plan und dessen Inhalt Auskunft 
verlangen.

Aalen, 3. August 2023
Bürgermeisteramt Aalen
Brütting
Oberbürgermeister

 siehe Plan auf Seite 8
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Überwachung und Bekämpfung von  
Nadelholz-Borkenkäfern in den Wäldern  
des Ostalbkreises
Nadelwälder müssen unverzüglich kontrolliert und Bekämp-
fungsmaßnahmen bis 7. August durchgeführt werden - an-
sonsten droht gebührenpflichtige forstaufsichtliche Anord-
nung

Die Untere Forstbehörde im Landratsamt Ostalbkreis weist darauf 
hin, dass Waldbesitzende nach den Bestimmungen des Landes-
waldgesetzes verpflichtet sind, zur Abwehr von Waldschäden, 
insbesondere der Ausbreitung der Nadelholz-Borkenkäfer Buch-
drucker, Kupferstecher, Krummzähniger Tannenborkenkäfer und 
Kleiner Tannenborkenkäfer, alle erforderlichen Maßnahmen 
durchzuführen. 

Deshalb hat das Forstdezernat am 31. Juli 2023 erneut einen 
„Amtlichen Allgemeiner Hinweis zur Überwachung und Bekämp-
fung von Nadelholz-Borkenkäfern in den Wäldern des Ostalb-
kreises“ formell öffentlich bekanntgemacht.

Dieser Hinweis bezieht sich auf mit Fichte oder Weißtanne be-
stockte Grundflächen - und zwar sowohl auf Rein- als auch auf 
Mischbestände - in den Wäldern des gesamten Ostalbkreises. All 
diese Wälder samt dort lagernden Nadelhölzern müssen von den 
Eigentümern, den Nutzungsberechtigten oder beauftragten Per-
sonen unverzüglich verpflichtend auf Befall durch Nadelholz-
Borkenkäfer kontrolliert werden.

Erkennbar wird der Befall an folgenden Symptomen:
 • Braunes Bohrmehl auf Rindenschuppen im Stammfußbereich 

oder auf liegenden Stämmen
 • Einbohrlöcher in der Rinde (1 - 3 mm Durchmesser)
 • Harztrichter um Einbohrlöcher
 • Harztröpfchen und Harzfluss am Stamm, vor allem am Kronen-

ansatz
 • Abblättern der Rinde oder Spechtschläge
 • Abwerfen grüner Nadeln bei Fichten
 • Kronenverfärbungen (rot) bei Tanne

Nadelholzborkenkäfer müssen von den jeweiligen Eigentümern, 
Nutzungsberechtigten oder durch Dritte unverzüglich und wirk-
sam, sachkundig und nach dem Stand der Technik bekämpft 
werden. 

Dazu gehören 
 • die Aufarbeitung der befallenen Bäume und der Abtransport 

aus dem Wald vor dem Ausflug der Käfer zur Zwischenlage-
rung oder weiteren Verarbeitung (Mindestabstand zum nächs-
ten befallsgefährdeten Bestand: 500 Meter),

 • die Entrindung der Stämme, wenn nur Larven oder Puppen 
(weißes Stadium) vorhanden sind,

 • die Entrindung der Stämme und die Entseuchung der Rinde 
durch Abtransport, Häckseln, Verbrennen, Verbringen in Plas-
tiksäcke oder Kompostieren, wenn bereits entwickelte Käfer 
vorhanden sind,

 • das Entfernen von bruttauglichem Material aus dem Wald,

 • das vollständige Häckseln befallener Bäume und bruttaugli-
chem Material,

 • die Behandlung aufgearbeiteter Bäume auf dem Polter mit 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel als letztes Mittel. Der Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln darf nur nach guter fachlicher 
Praxis und durch sachkundige Anwender durchgeführt wer-
den. Behandelte Holzpolter sind mit Sprühfarbe zu kennzeich-
nen, z.B. mit dem Datum der Behandlung und dem verwen-
deten Pflanzenschutzmittel. 

Zur Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen setzt die Unte-
re Forstbehörde eine Frist bis zum 7. August 2023. Bei Nichtbe-
achtung müssen Waldbesitzende mit dem Erlass einer gebühren-
pflichtigen forstaufsichtlichen Anordnung rechnen, deren 
Umsetzung mit einem Bußgeld geahndet und mit Mitteln der 
Verwaltungsvollstreckung erzwungen werden kann.
Für Rückfragen und fachliche Beratung stehen die zuständigen 
Revierleiter der Unteren Forstbehörde des Landratsamts Ostalb-
kreis zur Verfügung. 
Sofern Waldbesitzende nicht in der Lage sind, die genannten 
Maßnahmen zu ergreifen, kann die Untere Forstbehörde bei der 
Vermittlung von Forstunternehmern unterstützen. Für einige 
Bekämpfungsmaßnahmen können Fördermittel in Anspruch 
genommen werden. Kontaktdaten unter 
www.wald.ostalbkreis.de.

Grund- und Gewerbesteuer
Steuertermin 15. August 2023
Die 3. Vorauszahlungsrate des Jahresbetrages der Grundsteuer 
und der Gewerbesteuer wird zum 15. August 2023 zur Zahlung 
fällig.
Von den Steuerpflichtigen, die der Gemeinde ein SEPA-Last-
schriftmandat erteilt haben, werden die jeweiligen Grundsteuer- 
bzw. Gewerbesteuerbeträge termingerecht vom mitgeteilten 
Bankkonto abgebucht.
Die Steuerbeträge müssen bis zum 15. August 2023 auf einem 
Konto der Gemeindekasse gutgeschrieben sein. Die Bankver-
bindungen der Gemeinde sowie die festgesetzten Steuerbeträge 
sind auf den zuletzt ergangenen Steuerbescheiden ersichtlich. 
Die Zahlung per Scheck gilt mit dem Tag des Eingangs bei der 
Gemeindekasse als geleistet.
Bitte geben Sie bei der Überweisung der Grundsteuer bzw. 
Gewerbesteuer unbedingt das auf dem Bescheid zugeteilte 
Kassenzeichen an. Das Kassenzeichen ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Verbuchung der Grund-/Gewerbesteuer bei 
der Gemeindekasse. 
Bei Zahlungsverzug ist die Gemeinde nach den gesetzlichen Be-
stimmungen verpflichtet, Säumniszuschläge und Mahngebühren 
zu erheben. 
Daher unsere Bitte an alle Überweiser:
Erteilen Sie der Gemeindekasse mit nachstehendem Vordruck ein 
SEPA-Lastschriftmandat! Dies erspart Ihnen die Zahlungsüber-
wachung und weitere Unkosten.
Ihr Steueramt



Samstag, den 5. August 2023 Amtsblatt Hüttlingen Seite 9 - 31 - 33/2023

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zurück an: 

Gemeindekasse Hüttlingen
Schulstraße 10 
73460 Hüttlingen
Telefon 07361/9778-0

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-Identifikationsnummer:     DE47ZZZ00000087781
Kassenzeichen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich ermächtige die Gemeinde Hüttlingen, Zahlungen von meinem 
Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Hüttlingen auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Die Erteilung gilt für die von mir zu entrichtende(n) 
(bitte ankreuzen):

❑ Grundsteuer   ❑ Gewerbesteuer(n)

❑ Wasser/Abwasser  ❑ Hundesteuer

❑ Sonstiges: ………………………………………………

Zahlungspflichtiger: (Kontoinhaber)

Name, Vorname: _________________________________________

________________________________________________________

Straße und Hausnummer: _________________________________

PLZ und Ort: _____________________________________________

Telefon: _____________________________________________

Kreditinstitut: ____________________________________________

BIC: ____________________________________________________

IBAN: DE ________________________________________________

Ort, Datum: ______________________________________________

Unterschrift: _____________________________________________

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rosenberg und Ellwangen gestalten  
das Ostalb-Sommer-Wochenende 5. und  
6. August 
Ein weiteres Wochenende im Rahmen des Ostalb-Sommers zum 
50-jährigen Bestehen des Ostalbkreises steht vor der Tür. Rosen-
berg lädt am 5. August 2023 in und um die Virngrundhalle sowie 
im Sieger-Köder-Museum zu einer Genussreise für alle Sinne ein. 
In Ellwangen gibt es am 6. August den „lazy sunday evening“, einen 
musikalisch-kulinarischen Abend am Kressbachsee. Außerdem lädt 
die Straßenmeisterei des Kreises zum Tag der offenen Tür.
Die Gemeinde Rosenberg startet am Samstag, 5. August 2023, 
um 10.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der 
Bühne am Festplatz bei der Virngrundhalle mit anschließendem 
Frühschoppen und Mittagstisch. Für die musikalische Begleitung 
sorgt der Musikverein Rosenberg. Landrat Dr. Joachim Bläse wird 
gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Schneider und der Rot-
ochsen-Brauerei Ellwangen um 11.30 Uhr den Fassanstich vor-
nehmen und anschließend an die Gemeinde einen Judasbaum 
als Zukunftsbaum des Ostalbkreises übergeben. Ab 13.15 Uhr 
findet ein buntes Bühnenprogramm statt. Die musikalische 
Abendunterhaltung startet gegen 17.15 Uhr mit Hüttmoser und 
um 21.00 Uhr mit der Partyband „Die Bande“. 
Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm u. a. mit Demonstration 
eines Feuerwehrfahrzeugs, Kinderschminken und Basteln, In-
strumente ausprobieren, Lichtbogenschießen, Kaffee-Schaurös-
ten des Inklusions-Kaffeehauses Samocca Aalen, Eisverkauf, einer 
Showküche des Gasthauses Adler, Ginverkostung, Barbetrieb  
u. v. m. Von 14.00 bis 18.00 Uhr bietet der Obst- und Gartenbau-
verein Führungen durch den Rosengarten an. Die Stiftung Kunst 
und Kultur führt von 13.00 bis 19.00 Uhr durchs Sieger Köder 
Zentrum.
Programm Ellwangen
In Ellwangen öffnet am Sonntag, 6. August 2023, von 11.00 bis 
17.00 Uhr die Straßenmeisterei Ellwangen in der Veit-Hirsch-
mann-Straße 19 ihre Türen. Dort wird Landrat Dr. Joachim Bläse 
einen Amberbaum an Oberbürgermeister Michael Dambacher 
als Zukunftsbaum übergeben.
Anschließend besteht Gelegenheit zur Besichtigung der bauli-
chen Anlagen sowie der Fahrzeuge und Geräte. Zum Thema Bio-
diversität im Straßenbetriebsdienst gibt es eine Sonderausstel-
lung. Über den Beruf des Straßenwärters wird an einem Stand 
informiert.
Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Ratt-
stadt und die Albhornbläser. Hüpfburg, Wurfbude, Glücksrad und 
vieles mehr runden das bunte Angebot ab. Außerdem stehen ein 
reichhaltiger Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen für die Be-
sucherinnen und Besucher bereit.
Die Stadt Ellwangen lädt ab 18.00 Uhr im Naturfreibad Kress-
bachsee zu einem musikalisch-kulinarischen Abend ein. Der Ein-
tritt ist frei. Die ́ Ellwanger Karibik´ lockt mit köstlichen Leckerbis-
sen hiesiger Anbieter. Die musikalische Umrahmung gestaltet 
´Hackberry´ mit Flo Neukamm (Gitarre/Gesang), Markus Braun 
(Kontrabass/Gesang) und Steffen Köble (Schlagwerk/Gesang). 
„Hackberry“ sind drei Musiker mit Hang zum dreistimmigen Ge-
sang. Sie mögen das Einfache und Klare, beleuchten das Detail. 
Die gezielte Ansprache von Bauch, Beinen und Herz, das wollen 
sie schaffen, ob elektrisch verstärkt oder unplugged in Reinform.

Für 1,40 Euro auf drei innerörtlichen Routen – Kreuz und quer durch Hüttlingen

Die genauen Fahrzeiten entnehmen Sie den Infotafeln an den Haltestellen mit dem 
Ortsmobil-Logo oder einem Fahrplan der im Foyer des Rathauses und in den örtli-
chen Bankfilialen ausliegt.
Das Hüttlinger Ortsmobil ist werktags zwischen 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr unterwegs.

ortsmobil
hüttli gen

Ostalbkreis

.... fahr mit ........
„Einsteigen – Mitfahren“
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Rettungsdienst 112

Ärztlicher Notfalldienst 
(allgemein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst)  
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer  116 117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711/96589700 oder docdirekt.de.

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117

Aalen (allgemeiner Notfalldienst)
Allgemeine Notfallpraxis Aalen, Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälblesrain 1, 
73430 Aalen
Mo., 18-22 Uhr; Di., 18-22 Uhr; Mi., 13-22 Uhr; Do., 18-22 Uhr; Fr., 16-22 Uhr; Sa., 
So. und an Feiertagen 8-22 Uhr

Ellwangen (Notfallpraxis)
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Straße 8-12, 73479 Ellwangen
Sa., So. und Feiertag 8.00 Uhr/22.00 Uhr

Schwäbisch Gmünd (Notfallpraxis)
am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Straße 85, 73557 Mutlangen
Mi. 13.00/22.00 Uhr; Sa., So., Feiertag 8.00/22.00 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis:  116 117
So. und Feiertag 9.00-22.00 Uhr

Für den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es eine einheitliche 
Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg:  0761/12012000

Lebensrettung vor Ort
Standorte automatisierte externe 
Defibrillatoren (AEDs):
VR Bank Geschäftsstelle Hüttlingen, 
Wasseralfinger Str. 2, Eingangsbereich und

Feuerwehrgerätehaus/Rathausplatz,
Schulstr. 10, DEFI-Box am Gebäude der FFW.

Schwimmbadtechnik Vogel
Schlierbachstraße 24, Niederalfingen

Tierärztlicher Notdienst 07361/970900

Polizeiposten Wasseralfingen 97960

Hebamme
Frau Antje Stein, Buchwaldstr. 17, Hüttlingen, Tel. 4908115

Pflegestützpunkt Ostalbkreis
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis bietet allen Rat- und Hilfesuchenden 
eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen im Vor- und Umfeld 
einer Pflegesituation. Sie erreichen uns telefonisch zu den Öffnungs-
zeiten des Landratsamts unter 07361/503-1820, 07171/32-4403, 
07961/567-3403 oder unter pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de.
Weitere Informationen auch im Internet unter 
www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de.

Sozialstation Abtsgmünd
Sie erreichen uns unter Tel. 07366/9633-0 oder info@sst-abtsgmuend.de
Unsere Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 08.00 Uhr-12.00 Uhr u. 14.00 Uhr-16.00 Uhr
Freitag:       08.00 Uhr-13.00 Uhr

Hospizdienst
Unsere Hospizhelfer begleiten Schwerstkranke und sterbende Menschen 
und deren Angehörige zu Hause. Für Fragen sehen wir Ihnen jederzeit 
zur Verfügung.

Trauercafé Lichtblicke: 
Jeden 3. Donnerstag im Monat von 14.00 Uhr bis 16.00 mit Anmeldung.

Alzheimer Beratungsstelle – Telefonische Beratung montags von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr. Ansprechpartnerin ist Frau Susanne Wirth gerontopsychia-
trische Fachkraft.

Apothekennotdienstplan
Gaia-Apotheke
von 05.08.2023, 8.30 Uhr bis 06.08.2023, 8.30 Uhr
Wilhelm-Merz-Str. 18/1, Tel. 07361/55 62 00
www.apotheke-in-aalen.de

Apotheke am Braunenberg
von 06.08.2023, 8.30 Uhr bis 07.08.2023, 8.30 Uhr
Kolpingstr. 14, Tel. 07361/5 26 40 44
Apotheke im Ärztezentrum Ellwangen
von 06.08.2023, 8.30 Uhr bis 07.08.2023, 8.30 Uhr
Karlstr. 1, Tel. 07961/9 33 20 10, www.apotheke-im-aerztezentrum.de
Adler-Apotheke Aalen
von 07.08.2023, 8.30 Uhr bis 08.08.2023, 8.30 Uhr
Beinstr. 6, Tel. 07361/6 14 60
Aala Apotheke
von 08.08.2023, 8.30 Uhr bis 09.08.2023, 8.30 Uhr
Weilerstr. 8, Tel. 07361/9 23 85 70, www.aala-apotheke.de
Apotheke am Markt Ellwangen
von 08.08.2023, 8.30 Uhr bis 09.08.2023, 8.30 Uhr
Marktplatz 17, Tel. 07961 - 25 82, www.schwabengesundheit.de
Apotheke im Reichsstädter Markt
von 09.08.2023, 8.30 Uhr bis 10.08.2023, 8.30 Uhr
Friedhofstr. 1, Tel. 07361/6 61 11
Apotheke Abtsgmünd
von 10.08.2023, 8.30 Uhr bis 11.08.2023, 8.30 Uhr
Hauptstr. 33, Tel. 07366/63 59, www.apotheke-abtsgmuend.de
Stadt-Apotheke Lauchheim
von 10.08.2023, 8.30 Uhr bis 11.08.2023, 8.30 Uhr
Hauptstr. 49, Tel. 07363/51 47, www.stadtapotheke-lauchheim.de
Apotheke am Braunenberg
von 11.08.2023, 8.30 Uhr bis 12.08.2023, 8.30 Uhr
Kolpingstr. 14, Tel. 07361 - 5 26 40 44
Hofherrn-Apotheke Aalen
von 12.08.2023, 8.30 Uhr bis 13.08.2023, 8.30 Uhr
Hofherrnstr. 50, Tel. 07361 - 4 40 41, www.hofherrn-apotheke.de
Apotheke Dr. Jäger Aalen
von 13.08.2023, 8.30 Uhr bis 14.08.2023, 8.30 Uhr
Gmünder Str. 4, Tel. 07361/6 25 87, www.apo-Jaeger.de
Apotheke im Kaufland Ellwangen
von 14.08.2023, 8.30 Uhr bis 15.08.2023, 8.30 Uhr
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, Tel. 07961/9 05 10, 
www.apotheke-ellwangen.de
Limes-Apotheke Wasseralfingen
von 14.08.2023, 8.30 Uhr bis 15.08.2023, 8.30 Uhr
Wilhelmstr. 5, Tel. 07361/7 18 70, www.Limes-Apotheke.com
Kochertal-Apotheke Oberkochen
von 15.08.2023, 8.30 Uhr bis 16.08.2023, 8.30 Uhr
Heidenheimer Str. 16, Tel. 07364/76 66, www.kochertal-apotheke.de

Bereitschaftsdienste
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Ostalb-Sommer in Rainau am 19. August und 
in Mutlangen am 20. August 2023

Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Ostalbkreis“ 
hat sich die Gemeinde Rainau etwas Besonderes 
einfallen lassen und natürlich geht es um die all-
gegenwärtige römische Vergangenheit des Ortes. 
Am Samstag, 19. August, kann man sich unter 
dem Motto „Gaumenschmaus und Hörgenuss“ 

am Limestor von 11.00 bis 17.00 Uhr in kleinen Häppchen kuli-
narisch und musikalisch nach Römerart verwöhnen lassen.
Gleich um 11.00 Uhr startet Karin Patzelt mit einer antiken Koch-
schau. Vorgeführt wird die Zubereitung einer Cena, ein Vier-Gän-
ge-Menü, wie es sich früher die römische Landbevölkerung hat 
schmecken lassen. Natürlich kann man immer mal probieren, 
was es dabei für Leckereien geben wird, wird noch nicht verraten. 
Die Kochvorführung mit viel Informationen über die Essgewohn-
heiten der Antike endet gegen 15.00 Uhr. 
Ebenso ist an diesem Tag Justus Willberg mit seinem Nachbau 
einer römischen Wasserorgel im Limestor. Den ganzen Tag über 
wird er sein antikes Instrumentarium vorführen und Erläuterun-
gen zur Musik bei den Römern geben. Am Abend ist um 18.00 
Uhr noch ein kleines Gesprächskonzert, das sich auch Landrat Dr. 
Bläse und Bürgermeister Konle nicht entgehen lassen wollen. Der 
Landrat wird Konle als Zukunftsbaum eine Säulen-Hainbuche 
übergeben, die dann im Limespark Rainau gepflanzt und an das 
Jubiläumsjahr des Ostalbkreises erinnern wird.
Der Genuss für Magen und Ohren kommt also an diesem Tag 
nicht zu kurz. Der Eintritt zu diesem Aktionstag ist frei. Parkmög-
lichkeiten befinden sich unterhalb des Limestores.
Der Ostalb-Sommer-Tag in Mutlangen findet am Sonntag, 
20. August, statt. Die Gäste erwartet ein genussvoller Tag mit 
Genussmeile und spannendem Kochduell. Ab 11.00 Uhr darf ge-
schlemmt, genossen und auf dem Festplatz am Schulgelände 
verweilt werden. Ein vielfältiger Mittagstisch mit einer kalten spa-
nischen Suppe „Gazpacho“, Maultaschen-Burger oder einem 

Teller mit türkischen Spezialitäten, Bagels und spannenden Stul-
len, Bubble-Waffeln, Pommes, Grillwürstchen, Eis, Süßigkeiten 
und vieles mehr werden angeboten. 
Zur Unterhaltung spielt die S.O.B. Kapelle Blasmusik pur.
Bevor es dann ab 14.00 Uhr an den Kochtöpfen heiß hergeht, 
wird Landrat Dr. Joachim Bläse an Bürgermeisterin Stephanie 
Eßwein als Zukunftsbaum eine Robinie übergeben. Anschließend 
treten Bläse und Eßwein gegeneinander am Herd beim Kochduell 
an. Eine Jury wird gemeinsam mit dem Publikum die gekochten 
Gerichte bewerten. Robin Kucher moderiert das Event. Unter-
stützt werden die Hobbyköche Bläse und Eßwein vom in der 
Region bekannten Koch Jürgen Mädger.

B29n Röttingen – Nördlingen

Art und Umfang der anstehenden Umweltverträglichkeits-
prüfung wurden im Scoping-Termin diskutiert
Auf dem Weg zur Festlegung einer Trasse für die B29n zwischen 
Röttingen und Nördlingen hat das Verfahren am vergangenen 
Mittwoch (26.07.2023) einen weiteren Meilenstein genommen. 
Bekanntlich führt die Kreisverwaltung im Auftrag des Landes das 
sogenannte Linienbestimmungsverfahren durch. In diesem Zuge 
diskutierten auf Einladung des Landratsamts rund 40 Institutio-
nen, welchen Untersuchungsumfang die erforderliche Umwelt-
verträglichkeitsprüfung haben soll. 
Landrat Dr. Joachim Bläse begrüßte und betonte, es gehe beim 
Scoping-Termin nicht darum, eine Variante oder Trasse zu dis-
kutieren. 
Es werde aktuell auch keine Variantenentscheidung gefällt. Ziel 
sei es vielmehr, Art, Umfang und Methodik der Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung festzulegen. In einer Umweltverträglich-
keitsprüfung werden die voraussichtlichen, erheblichen Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens ermittelt, beschrieben und 
bewertet sowie in einem Bericht über die Umweltverträglichkeit 
dokumentiert. 

Marien-Apotheke Ellwangen
von 15.08.2023, 8.30 Uhr bis 16.08.2023, 8.30 Uhr
Marienstr. 13, Tel. 07961/35 25, www.marien-apotheke-ellwangen.de
Limes-Apotheke Wasseralfingen
von 16.08.2023, 8.30 Uhr bis 17.08.2023, 8.30 Uhr
Wilhelmstr. 5, Tel. 07361/7 18 70, www.Limes-Apotheke.com
Apotheke am Markt Westhausen
von 17.08.2023, 8.30 Uhr bis 18.08.2023, 8.30 Uhr
Dalkinger Str. 6, Tel. 07363/95 34 44, www.schwabengesundheit.de
Rems-Apotheke Essingen
von 17.08.2023, 8.30 Uhr bis 18.08.2023, 8.30 Uhr
Bahnhofstr. 33, Tel. 07365/51 15
Apotheke im Facharztzentrum Aalen
von 18.08.2023, 8.30 Uhr bis 19.08.2023, 8.30 Uhr
Weidenfelder Str. 1, Tel. 07361 - 55 98 33
www.apotheke-im-facharztzentrum.de
Apotheke am Markt Hüttlingen
von 19.08.2023, 8.30 Uhr bis 20.08.2023, 8.30 Uhr
Abtsgmünder Str. 7, Tel. 07361/5 28 05 81, 
www.schwabengesundheit.de
Marien-Apotheke Unterkochen
von 19.08.2023, 8.30 Uhr bis 20.08.2023, 8.30 Uhr
Rathausplatz 8, Tel. 07361/8 82 13, www.marien-apotheke-aalen.de
Gaia-Apotheke
von 20.08.2023, 8.30 Uhr bis 21.08.2023, 8.30 Uhr
Wilhelm-Merz-Str. 18/1, Tel. 07361/55 62 00, www.apotheke-in-aalen.de
Stern-Apotheke Aalen
von 21.08.2023, 8.30 Uhr bis 22.08.2023, 8.30 Uhr
Reichsstädter Str. 22, Tel. 07361/6 27 70
www.stern-apotheke-aalen.de

Limes-Apotheke Wasseralfingen
von 22.08.2023, 8.30 Uhr bis 23.08.2023, 8.30 Uhr
Wilhelmstr. 5, Tel. 07361/7 18 70, www.Limes-Apotheke.com
Adler-Apotheke Ellwangen
von 23.08.2023, 8.30 Uhr bis 24.08.2023, 8.30 Uhr
Marienstr. 2, Tel. 07961/93 38 60, www.adler-apotheke-ellwangen.de
Schloss-Apotheke Essingen
von 23.08.2023, 8.30 Uhr bis 24.08.2023, 8.30 Uhr
Tauchenweiler Str. 4, Tel. 07365/91 91 00
www.schloss-apotheke-essingen.de
Gaia-Apotheke
von 24.08.2023, 8.30 Uhr bis 25.08.2023, 8.30 Uhr
Wilhelm-Merz-Str. 18/1, Tel. 07361/55 62 00
www.apotheke-in-aalen.de
Apotheke im Ärztezentrum Ellwangen
von 25.08.2023, 8.30 Uhr bis 26.08.2023, 8.30 Uhr
Karlstr. 1, Tel. 07961/9 33 20 10, www.apotheke-im-aerztezentrum.de
Marien-Apotheke Unterkochen
von 25.08.2023, 8.30 Uhr bis 26.08.2023, 8.30 Uhr
Rathausplatz 8, Tel. 07361/8 82 13, www.marien-apotheke-aalen.de
Adler-Apotheke Aalen
von 26.08.2023, 8.30 Uhr bis 27.08.2023, 8.30 Uhr
Beinstr. 6, Tel. 07361 - 6 14 60
Apotheke am Markt Ellwangen
von 27.08.2023, 8.30 Uhr bis 28.08.2023, 8.30 Uhr
Marktplatz 17, Tel. 07961/25 82, www.schwabengesundheit.de
Hofherrn-Apotheke Aalen
von 27.08.2023, 8.30 Uhr bis 28.08.2023, 8.30 Uhr
Hofherrnstr. 50, Tel. 07361/4 40 41, www.hofherrn-apotheke.de
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Auszug aus den Scoping-Unterlagen: Der Untersuchungsraum 
der Umweltverträglichkeitsstudie 

INFO: 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist einer von mehreren Schrit-
ten im Linienbestimmungsverfahren. An dessen Ende steht dann 
nach einer Variantenbewertung mit einer Vielzahl von Kriterien 
ein Vorschlag für die bauwürdigste Trasse, die die geringsten 
Widerstände bei der Realisierung erwarten lässt. 

Diese Lösung wird dann dem Bundesminister für Verkehr zur 
Zustimmung vorgelegt, der sein Fernstraßenbundesamt die ge-
wählte Linie förmlich bestimmen lässt.

Recycling

Mülltermine
Hüttlingen
07.08. Bioabfall
09.08. Gartentonne
14.08. Hausmüll
14.08. Bioabfall
21.08. Bioabfall
23.08. Gartentonne

Niederalfingen
07.08. Bioabfall
09.08. Gartentonne
14.08. Hausmüll
14.08. Bioabfall
21.08. Bioabfall
23.08. Gartentonne

Seitsberg 
07.08. Bioabfall
09.08. Gartentonne
14.08. Hausmüll
14.08. Bioabfall
21.08. Bioabfall
23.08. Gartentonne

Sulzdorf
07.08. Bioabfall
09.08. Gartentonne
14.08. Hausmüll
14.08. Bioabfall
21.08. Bioabfall
23.08. Gartentonne

10.08., 15.00 bis 18.00 Uhr, Problemstoffmobil in der Gottlieb-
Daimler-Straße 12, Hüttlingen

Wertstoffhof Hüttlingen

Die Öffnungszeiten sind folgende:
    April-Oktober  November-März
Montag  14.00-18.00 Uhr  14.00-17.00 Uhr
Dienstag     9.00-18.00 Uhr    9.00-17.00 Uhr
Donnerstag 14.00-18.00 Uhr  14.00-17.00 Uhr
Samstag      8.00-13.00 Uhr    8.00-13.00 Uhr

Alle Unterlagen, die beim Scoping-Termin gezeigt wurden, sind 
auf der Projekthomepage B29n unter https://b29neu.de/pla-
nung/scoping-termin eingestellt. 
Rund 80 Institutionen hatte der Geschäftsbereich Verkehrsinfra-
struktur des Ostalbkreises zum Termin eingeladen. Etwa 40 Ver-
treterinnen und Vertreter von Behörden, Kommunen, Umwelt-
vereinigungen und weiteren Dritten nahmen die Gelegenheit 
wahr und äußerten sich in einer frühen Planungsphase zum 
Untersuchungsraum von rund 9.400 Hektar und zur Untersu-
chungsmethodik. Darüber hinaus lag eine Vielzahl schriftlicher 
Stellungnahmen vor, die während des Termins präsentiert wur-
den.
Zuvor hatten die Projektleiter des Geschäftsbereichs Verkehrsin-
frastruktur des Landratsamts an die „Historie“ der Maßnahme 
erinnert und über den aktuellen Planungsstand informiert.
Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie des Ostalbkreises aus dem 
Jahr 2014/2015 war das Projekt der B29n von der Röttinger Höhe 
bis nach Nördlingen mit einer Umfahrung von Aufhausen, Bop-
fingen, Trochtelfingen und Pflaumloch im Jahr 2016 in den „Bun-
desverkehrswegeplan 2030“ aufgenommen und in den „Vor-
dringlichen Bedarf“ eingestuft worden. Nach seiner 
Planungspriorisierung hätte das Land Baden-Württemberg die 
Planung frühestens 2025 beginnen können. Der Ostalbkreis 
hatte sich aber bereit erklärt, das notwendige Linienbestim-
mungsverfahren für das Land durchzuführen, sodass bereits 2020 
mit den ersten Planungsschritten begonnen werden konnte. 
Zunächst waren eine faunistische Planungsraumanalyse im Jahr 
2020, eine großräumige Verkehrsuntersuchung im Jahr 2021 und 
eine Faunistische Kartierung des Untersuchungsraums in den Ent-
wicklungszyklen 2021 bis 2022 erfolgt. Das Planungsbüro Baader 
Konzept, das die faunistische Kartierung in den Entwicklungszy-
klen 2021/2022 durchgeführt hat, stellte die Methodik der Kar-
tierung beim Scoping-Termin vor. 
Im Jahr 2022 konnte dann die Planungsleistung für den straßen-
bautechnischen Entwurf nach einer europaweiten Ausschreibung 
an das Ingenieurbüro BUNG, Heidelberg, vergeben werden. Das 
Ingenieurbüro plant derzeit die Varianten aus der Machbarkeits-
studie und eine Null-Plus-Variante. Parallel zur Straßenplanung 
erfolgt die Umweltplanung, so auch die Umweltverträglichkeits-
studie.
Das deutschlandweit tätige Planungsbüro ANUVA aus Nürnberg 
präsentierte schließlich die Scoping-Unterlagen und fragte von 
den beteiligten Institutionen Anregungen, gegliedert nach Schutz-
gütern, ab. Welche Belange des Umweltschutzes bei der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung untersucht werden müssen, zeigt u. a. 
eine umfangreiche Checkliste in den online einsehbaren Scoping-
Unterlagen auf der Projektwebsite.
Der Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur wird nun die Stellung-
nahmen und Anmerkungen aus dem Scoping-Termin aufarbeiten.

   Foto: Landratsamt Ostalbkreis
Landrat Dr. Joachim Bläse (Mitte) begrüßte zum Scoping-Termin 
im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Ostalbkreis in Aalen
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Begegnungsstätte Seniorenzentrum Hüttlingen

Seniorengymnastik
Liebe Teilnehmer/innen der 
DRK-Seniorengymnastik am 
Donnerstag,
liebe interessierte Seniorin-
nen und Senioren,

ich mache  
Sommerpause! 

Am Donnerstag, 7. September 2023 (15 Uhr - 16 Uhr) starte 
ich wieder.
Ihnen allen erholsame Ferien- bzw. Urlaubstage.
Lisa Schourek, DRK-Übungsleiterin

Kirchliche Nachrichten
Evangelische Kirchengemeinde  
Wasseralfingen-Hüttlingen

Sonntag, 6. August 2023
9.00 Uhr Zentraler Gottesdienst (Pfr. Stiegele), Ver-
söhnungskirche
Opfer: für Ukraine/Flüchtlinge
Donnerstag, 10. August 2023
15.30 Uhr Bibelstunde der Altpietistischen Ge-
meinschaft, Gemeindezentrum

Sonntag, 13. August 2023
 10.00 Uhr Zentraler Gottesdienst mit Taufen (Pfr. Stiegele), Mag-

dalenenkirche
  Opfer: zum Israelsonntag
Donnerstag, 17. August 2023
 15.30 Uhr Bibelstunde der Altpietistischen Gemeinschaft,
  Gemeindezentrum
Sonntag, 20. August 2023
 9.00 Uhr Zentraler Gottesdienst (Pfr. Quast), Versöhnungskir-

che
  Opfer: für eigene Gemeinde
Montag, 21. August 2023 - Freitag, 25. August 2023
 15.00 Uhr KaffeeKirche Versöhnungskirche (s. nachstehend)
Donnerstag, 24. August 2023
 15.30 Uhr Bibelstunde der Altpietistischen Gemeinschaft,
  Gemeindezentrum
Sonntag, 27. August 2023
10.00 Uhr Zentraler Gottesdienst (Prädikantin Dr. Schöll), Mag-

dalenenkirche
  Opfer: für Ökumene und Auslandsarbeit im Bereich 

der EKD

KinderFerienWoche 2023
das ist eine Woche voller Gemeinschaft. Wir treffen uns zum 
Spielen, Basteln, Singen, zu biblischen Anspielen - sei dabei!

„Agent Cleverus und das Geheimnis der Salzmenschen“ heißt 
unser Thema in diesem Jahr. Wir begleiten den Agenten Cleverus 
bei seinen Nachforschungen über die erste christliche Gemeinde.
Für alle Kinder von 6 bis 12 Jahren
vom 5. September 2023 - 8. September 2023
jeweils von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr
in der Versöhnungskirche Hüttlingen, Seitsberger Weg 8.
Am Sonntag, den 10. September, feiern wir gemeinsam einen 
Abschlussgottesdienst um 10.00 Uhr.

Anmeldung bis zum 17. August 2023mit Namen, Adresse und 
Geburtsdatum 
bei Pfarrer Stiegele, Tel. 07361/9971512
oder per Mail: Pfarramt.Wasseralfingen-2@elkw.de
Wir freuen uns auf dich!

KaffeeKirche in der Versöhnungskirche
Wir laden Sie in der Sommerwoche vom 21.-25. August in die 
KaffeeKirche ein.
Täglich von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr gibt es im Vorgarten der Ver-
söhnungskirche Kaffee und Zopf, gute Gespräche und Gemein-
schaft.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und die schönen Begegnungen!

Sommeröffnungszeiten von Kirchenpflege und Gemeinde-
büro - bitte beachten:
Die Kirchenpflege bleibt vom 11. August 2023 - 1. September 
2023 geschlossen. In den anderen Wochen gelten die üblichen 
Öffnungszeiten (siehe nachstehend).
Das Gemeindebüro bleibt vom 14. August 2023 - 25. August 
2023 geschlossen.

In der Zeit vom 28. August 2023 - 8. September 2023 ist das 
Gemeindebüro wie folgt geöffnet: 
jeweils Montag, 10.00 - 12.00 Uhr
 Mittwoch, 10.00 - 12.00 Uhr
 Donnerstag, 15.00 - 18.00 Uhr
Wieder geöffnet zu den üblichen Zeiten (siehe nachstehend) ist 
ab dem 11. September 2023.

Samariterstiftung – Diakonie-Sozialstation 
Jahnstraße 10, 73431 Aalen
Häusliche Pflege, Familienpflege, Vitakt-Hausnotruf, Information, 
Vermittlung und Beratungsbesuche, Nachbarschaftshilfe
Rufbereitschaft rund um die Uhr unter Telefon 07361/564182.

Pfarramt Wasseralfingen-Hüttlingen I:  
Pfarrer Uwe Quast, Bismarckstr. 89, 73433 Aalen-Wasseralfingen, 
Tel. 99715-10

Pfarramt Wasseralfingen-Hüttlingen II:  
Pfarrer Stephan Stiegele, Wilhelmstr. 53, 
73433 Aalen-Wasseralfingen, Tel. 99715-12

Ev. Gemeindezentrum, Karlstr. 15, 73433 Aalen-Wasseralfingen
Hausmeisterin Frau Ute Fallscheer, Tel. 07361/971755 

Öffnungszeiten Gemeindebüro
Wilhelmstr. 53, 73433 Aalen-Wasseralfingen 
Montag, Mittwoch, Freitag,  10.00 Uhr-12.00 Uhr 
Donnerstag,    15.00 Uhr-18.00 Uhr 
Tel. 07361/99715-0 
Gemeindebuero.Wasseralfingen@elkw.de 

Öffnungszeiten Kirchenpflege
Wilhelmstr. 53, 73433 Aalen-Wasseralfingen  
Montag,   10.00 Uhr-12.00 Uhr 
Mittwoch,  10.00 Uhr-12.00 Uhr 
Freitag,   10.00 Uhr-12.00 Uhr 
Tel. 07361/99715-11 
Kirchenpflege.Wasseralfingen@elkw.de 

Weitere Informationen auch unter:
www.evangelisch-wasseralfingen-huttlingen.de

Katholische Kirchengemeinde Hl. Kreuz, 
Hüttlingen

Gottesdienstzeiten vom 5. August -26. August 
2023
1. Lesung: Dan 7,9-10.13 - 14//2. Lesung: 
2 Petr 1,16-19//Evangelium: Mt 17,1-9


